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ERSTER ABSCHNITT

Anwendungsbereich

§ 1*

Leichen

(1) Dieses Gesetz findet auf menschliche Leichen Anwendung.
(2) Leichen im Sinne dieses Gesetzes sind auch totgeborene Kinder. Als

geborene Kinder gelten Leibesfrüchte, die mindestens 1 000 Gramm wie
und bei denen sich nach der Scheidung vom Mutterleib keines der Merkm
des Lebens gezeigt hat.

§ 2

Ehrfurcht vor Toten

Wer mit Leichen umgeht, hat dabei die gebotene Ehrfurcht vor dem to
Menschen zu wahren.

ZWEITER ABSCHNITT

Leichenschau

§ 3

Leichenschaupflicht

(1) Jede Leiche ist zur Feststellung des Todes, des Todeszeitpunkts
Todesart und der Todesursache von einem Arzt zu untersuchen (Leichensc

(2) Jeder niedergelassene Arzt ist verpflichtet, die Leichenschau auf Ver
gen vorzunehmen, sofern er nicht aus wichtigem Grund daran gehindert ist
Sterbefällen in Krankenanstalten trifft diese Verpflichtung die dort tätig
Ärzte.

§ 1 Abs. 2 Satz 2: Geänd. durch Art. I Nr. 1 d. Ges. v. 9. 12. 1988, GVBl. S. 2265
2

56. Erg.Lfg. (Oktober 1995)



2129–1

las-

elebt

terbe-

llung

sen:

n von

enn
aus

Ein-
flich-

eh-

ines
ch-
er-

n-
ngen
au-
§ 4*

Veranlassung der Leichenschau

(1) Bei einem Sterbefall haben die Leichenschau unverzüglich zu veran
sen:

1. der Ehegatte oder Lebenspartner,
2. die volljährigen Kinder,
3. die Eltern,
4. andere Verwandte,
5. Personen, mit denen der Verstorbene in häuslicher Gemeinschaft g

hat,
6. derjenige, in dessen Räumen oder auf dessen Grundstück sich der S

fall ereignet hat,
7. jede Person, die bei dem Tode zugegen war oder durch eigene Festste

davon Kenntnis erlangt hat.
(2) Bei einer Totgeburt haben die Leichenschau unverzüglich zu veranlas
1. der eheliche Vater,
2. die Hebamme, die bei der Geburt zugegen war,
3. der Arzt, der dabei zugegen war,
4. jede Person, die dabei zugegen war oder durch eigene Feststellunge

der Geburt Kenntnis erlangt hat.
(3) Eine Verpflichtung, die Leichenschau zu veranlassen, besteht nur, w

die in der Reihenfolge früher genannten Personen nicht vorhanden oder
wichtigem Grund verhindert sind.

(4) Bei Sterbefällen und Totgeburten in den nachstehend aufgeführten
richtungen sind vor den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen verp
tet, die Leichenschau zu veranlassen:

1. in Krankenanstalten und Entbindungsheimen der leitende Arzt, bei m
reren selbständigen Abteilungen der leitende Abteilungsarzt,

2. in sonstigen Anstalten und Heimen aller Art deren Leiter.

§ 5

Leichen von Unbekannten

Wer bei dem Tode eines Unbekannten zugegen ist oder die Leiche e
Unbekannten findet, hat hiervon unverzüglich die Polizeibehörde zu bena
richtigen. Die Leichenschau wird in diesen Fällen von der Polizeibehörde v
anlaßt.

§ 6*

Vornahme der Leichenschau

(1) Der Arzt hat die Leichenschau grundsätzlich innerhalb von zwölf Stu
den nach der Aufforderung hierzu vorzunehmen und über seine Feststellu
unter Verwendung des amtlichen Vordrucks unverzüglich einen Leichensch
schein auszustellen.

§ 4 Abs. 1 Nr. 1: Geänd. durch Art. I § 14 d. Ges. v. 15. 10. 2001, GVBl. S. 540
§ 6 Abs. 2: Geänd. durch Art. 1 Nr. II d. Ges. v. 9. 12. 1988, GVBl. S. 2265
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(2) Ergeben sich bei der Leichenschau Anhaltspunkte dafür, daß der Ver
bene eines nicht natürlichen Todes gestorben oder seine Todesart ungew
so beendet der Arzt die Leichenschau mit dieser Feststellung und benach
tigt sofort die Polizeibehörde.

§ 7

Auskunftspflicht

(1) Ärzte, Zahnärzte und Heilpraktiker, die den Verstorbenen vor sein
Tode behandelt haben, sind verpflichtet, dem Arzt, der die Leichenschau
nimmt, auf Verlangen über den von ihnen festgestellten Krankheitszust
Auskunft zu geben.

(2) Die in Absatz 1 genannten Ärzte, Zahnärzte und Heilpraktiker si
berechtigt, die Auskünfte auch der Polizeibehörde zu geben.

§ 8

Kosten der Leichenschau

Die Kosten der Leichenschau und der Ausstellung des Leichenschausch
hat, soweit nicht ein anderer dazu verpflichtet ist, derjenige zu tragen, de
die Kosten der Bestattung aufzukommen hat.

DRITTER ABSCHNITT

Behandlung und Beförderung von Leichen

§ 9

Überführung in Leichenhallen

(1) Jede Leiche ist innerhalb von 36 Stunden in eine Leichenhalle zu ü
führen, sofern sie nicht innerhalb dieser Frist bestattet oder an einen Ort au
halb Berlins befördert wird.

(2) Leichenhallen im Sinne des Absatzes 1 sind die von dem Bezirksam
geeignet anerkannten Leichenaufbewahrungsräume der Krankenanstalte
Friedhöfe, der Krematorien, der anatomischen Institute, der gewerblic
Bestattungsunternehmer und der Polizeibehörde.

(3) Für die Verpflichtung, die Leiche in eine Leichenhalle überführen zu la
sen, gilt§ 16 entsprechend.

§ 10

Einsargung

Leichen sind spätestens vor der Beförderung zu dem Bestattungsort e
sargen und in einem Sarg zu bestatten. Nicht eingesargte Leichen sind be
zu transportieren.
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§ 11*

Leichenpaß

(1) Leichen dürfen nach einem Ort außerhalb Berlins nur mit einem Leich
paß befördert werden.

(2) Leichen von Personen, die außerhalb Berlins verstorben sind, dürfen
oder durch Berlin nur befördert werden, wenn für sie ein Leichenpaß oder e
von der zuständigen Behörde ausgestellte Bescheinigung vorliegt, aus de
die Zulässigkeit der Beförderung und der Bestattung ergibt.

§ 12

Leichenwagen

Leichen dürfen auf Straßen nur mit Fahrzeugen befördert werden, die
Leichenbeförderung eingerichtet sind und ausschließlich zu diesem Zw
benutzt werden. Dies gilt nicht für die Bergung von Leichen und die Beförd
rung tödlich Verunglückter von der Unfallstelle.

§ 13

Aufbahrung von Leichen

Leichen können vor der Bestattung im geschlossenen Sarg an einem Or
gebahrt werden, den das Bezirksamt allgemein oder für den Einzelfall als
die Aufbahrung geeignet anerkannt hat. Die Aufbahrung ist auch über de
§ 9 Abs. 1 genannten Zeitraum hinaus zulässig.

§ 14

Öffentliches Ausstellen von Leichen

(1) Leichen dürfen außerhalb des Leichenschauhauses der Polizeibeh
nicht öffentlich ausgestellt werden. Das Öffnen oder Offenlassen des Sa
während der Bestattungsfeierlichkeiten ist verboten.

(2) Das Bezirksamt kann Ausnahmen von den Verboten des Absatze
zulassen.

VIERTER ABSCHNITT

Bestattung

§ 15*

Bestattungspflicht

(1) Jede Leiche muß bestattet werden.
(2) Eine totgeborene oder während der Geburt verstorbene Leibesfruch

einem Gewicht unter 1 000 Gramm kann bestattet werden.

§ 11 Abs. 1: Neugef. durch Art. II Nr. 1 d. Ges. v. 5. 3. 1987, GVBl. S. 998
§ 15: Neugef. durch Art. I d. Ges. v. 21. 9. 1995, GVBl. S. 608
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(3) Abgetrennte Körper- und Leichenteile sind, soweit sie nicht wisse
schaftlichen Zwecken dienen, in hygienisch einwandfreier und dem sittlich
Empfinden entsprechender Weise zu beseitigen. Dasselbe gilt für Leibesfrü
im Sinne von Absatz 2, die nicht bestattet werden.

§ 16*

Bestattungspflichtige Personen

(1) Für die Bestattung der Leiche haben zu sorgen:
1. der Ehegatte oder Lebenspartner,
2. die volljährigen Kinder,
3. die Eltern,
4. die volljährigen Geschwister,
5. die volljährigen Enkelkinder,
6. die Großeltern.
(2) Eine Verpflichtung, für die Bestattung zu sorgen, besteht nur, wenn di

der Reihenfolge früher genannten Angehörigen nicht vorhanden oder aus w
tigem Grund gehindert sind, für die Bestattung zu sorgen.

(3) Wenn die Angehörigen oder Dritte nicht oder nicht rechtzeitig für d
Bestattung sorgen, ist das Bezirksamt dazu verpflichtet.

(4) Eine auf Gesetz oder Rechtsgeschäft beruhende Verpflichtung,
Kosten der Bestattung zu tragen, wird durch diese Vorschrift nicht berührt

§ 17

Bestattungsarten

Die Bestattung kann als Erdbestattung oder als Feuerbestattung vorge
men werden.

§ 18*

Bestattungsort

(1) Erdbestattungen dürfen nur auf öffentlichen (landeseigenen und nicht
deseigenen) Friedhöfen vorgenommen werden. Die zuständige Behörde
Ausnahmen zulassen.

(2) Bei Feuerbestattungen dürfen Einäscherungen in den Krematorien
Landes Berlin vorgenommen werden. Für die Beisetzung von Aschen Vers
bener gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Die für die Errichtung und den Betrieb von Krematorien zuständi
Senatsverwaltung kann mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finan
und im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Inneres die Errichtung
den Betrieb einzelner Feuerbestattungsanlagen widerruflich einem priv
Rechtsträger übertragen.

§ 16 Abs. 1 Nr. 1: Geänd. durch Art. I § 14 d. Ges. v. 15. 10. 2001, GVBl. S. 540
§ 18 Abs. 2: Geänd. durch Art. I Nr. 1 d. Ges. v. 8. 2. 1994, GVBl. S. 71
§ 18 Abs. 3: Angef. durch Art. I Nr. 2 d. Ges. v. 8. 2. 1994, GVBl. S. 71
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§ 19*

Zulässigkeit der Bestattung

(1) Ein in Berlin Verstorbener darf erst bestattet werden, wenn ein Bes
tungsschein erteilt worden ist und der Standesbeamte die Anzeige des St
falles bescheinigt hat.

(2) Handelt es sich um die Leiche eines Unbekannten oder sind Anha
punkte dafür vorhanden, daß jemand eines nicht natürlichen Todes gesto
ist, so darf der Bestattungsschein erst erteilt werden, wenn die Staatsan
schaft oder der Amtsrichter die Bestattung schriftlich genehmigt hat (§ 1
Abs. 2 der Strafprozeßordnung).

(3) Die den vertraulichen Teil des Leichenschauscheines verwahre
Behörde ist berechtigt, der Polizeibehörde auf Anfrage oder von Amts we
die Auskünfte aus dem Leichenschauschein zu geben, die für den Vollzug
§ 159 der Strafprozeßordnung und des § 1559 der Reichsversicherungsord
erforderlich sind. Dies gilt nicht für Angaben, die im Leichenschauschein n
zur Durchführung des Gesetzes über die Statistik der Bevölkerungsbewe
und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes eingetragen sind.

§ 20*

Besondere Voraussetzungen der Feuerbestattung

(1) Leichen dürfen nur eingeäschert werden, wenn die Erlaubnis zur Fe
bestattung erteilt worden ist.

(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn festgestellt worden ist, d
der Verstorbene eines natürlichen Todes gestorben ist. Dazu hat ein Arz
Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin eine weitere Leichensc
vorzunehmen. Kann bei der Leichenschau eine natürliche Todesursache
zuverlässig festgestellt werden, hat der Arzt Auskünfte nach§ 7 einzuholen.
Reichen die Auskünfte zur Feststellung einer natürlichen Todesursache n
aus, so ist die Polizeibehörde zu benachrichtigen.

(3) Ergeben sich bei der Leichenschau Anhaltspunkte dafür, daß der Ver
bene eines nicht natürlichen Todes gestorben ist, so ist unverzüglich die P
zeibehörde zu verständigen. In diesem Fall darf die Erlaubnis zur Feuerbe
tung erst erteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft oder der Amtsrichte
Bestattung schriftlich genehmigt hat (§ 159 Abs. 2 der Strafprozeßordnun

§ 21

Zeitpunkt der Bestattung

Die Bestattung darf frühestens 48 Stunden nach Eintritt des Todes sta
den, sofern nicht die zuständige Behörde auf Grund des Bundes-Seucheng
zes eine vorzeitige Bestattung anordnet.

§ 19 Abs. 1 u. § 20 Abs. 1: Neugef. durch Art. II Nr. 2 u. 3 d. Ges. v. 5. 3. 1987, GVBl. S. 998
7
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§ 22

Bestattungsunterlagen

Die für die Bestattungen auf öffentlichen Friedhöfen und für Einäscherun
in Krematorien Verantwortlichen dürfen Bestattungen und Einäscherungen
zulassen, wenn ihnen die nach§ 11 Abs. 2, § 19 Abs. 1und§ 20 Abs. 1vorge-
schriebenen Bestattungs- und Beförderungsunterlagen ausgehändigt w
sind.

§ 23

Ausgrabung von Leichen

(1) Bestattete Leichen dürfen nur mit Erlaubnis des Bezirksamtes ausge
ben werden. Die Erlaubnis kann unter Bedingungen, die dem Schutz
Gesundheit dienen, erteilt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn ein Gericht eine Leichenschau oder eine L
chenöffnung angeordnet oder die Polizeibehörde sie zur Untersuchung e
Unfalles (§ 1559 der Reichsversicherungsordnung) veranlaßt hat.

FÜNFTER ABSCHNITT

Schlußvorschriften

§ 24*

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. als Arzt

a) die Leichenschau entgegen§ 6 Abs. 1nicht oder nicht rechtzeitig vor-
nimmt, obwohl er sich zur Vornahme der Leichenschau bereit erkl
hat,

b) den Leichenschauschein entgegen§ 6 Abs. 1unvollständig, unrichtig
oder nicht unverzüglich ausstellt,

c) die Polizeibehörde entgegen§ 6 Abs. 2nicht oder nicht rechtzeitig
benachrichtigt,

2. als Arzt, Zahnarzt oder Heilpraktiker Auskünfte nach§ 7 unrichtig
erteilt,

3. als Bestattungsunternehmer
a) eine Leiche nicht innerhalb der Frist des§ 9 Abs. 1in eine Leichen-

halle überführt, obwohl er die Bestattung übernommen hat,
b) eine Leiche entgegen§ 10 nicht in einem Sarg oder entgegen§ 12

nicht in einem Leichenwagen befördert,
4. in grober Weise gegen das Gebot des§ 2 verstößt,
5. die Leichenschau entgegen§ 4 nicht oder nicht rechtzeitig veranlaßt,

§ 24 Abs. 3: Geänd. durch Art. XXIX d. Ges. v. 16. 7. 2001, GVBl. S. 260
§ 24 Abs. 4: Neugef. durch Art. II Nr. 4 d. Ges. v. 5. 3. 1987, GVBl. S. 998, u. geänd. durch Art. V d. G

v. 8. 12. 2000, GVBl. S. 515
8
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6. eine Leiche entgegen§ 9in einer nicht als geeignet anerkannten Leiche
halle aufbewahrt,

7. eine Leiche entgegen§ 15 Abs. 1der Bestattung entzieht oder eine Lei
che bestattet, ohne daß die Voraussetzungen des§ 11 Abs. 2oder des
§ 19 Abs. 1 vorliegen,

8. als bestattungspflichtiger Angehöriger entgegen§ 16 Abs. 1 und 2nicht
für die Bestattung sorgt, es sei denn, daß ein anderer Angehöriger
ein Dritter für die Bestattung sorgt,

9. entgegen§ 18außerhalb öffentlicher Friedhöfe eine Leiche bestattet od
Asche Verstorbener beisetzt oder eine Leiche außerhalb eines Krem
riums einäschert,

10. eine bestattete Leiche ohne die nach§ 23vorgeschriebene Erlaubnis aus
gräbt oder den Bedingungen, unter denen die Erlaubnis erteilt wu
zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer
Grund des§ 25 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld
schrift verweist.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1500 Eu
geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
Ordnungswidrigkeiten ist im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe c der P
zeipräsident in Berlin, im Falle des Absatzes 1 Nr. 9 das für das Friedhofswe
zuständige Mitglied des Senats, in allen übrigen Fällen des Absatzes 1
Bezirksamt.

§ 25

Rechtsverordnungen

(1) Der Senat kann zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverordnu
erlassen über

1. den Inhalt, die Ausstellung und die Verwendung des Leichenschausch
des Bestattungsscheins und des Leichenpasses,

2. die Behandlung und die Beförderung von Leichen, insbesondere übe
zu treffenden Schutzmaßnahmen und die Beschaffenheit der Särge,

3. die an Leichenhallen zu stellenden Anforderungen und ihre Über
chung,

4. die Aufbewahrung und den Versand von Aschen Verstorbener.
(2) Der Senat kann durch Rechtsverordnung aus Gründen der öffentlic

Sicherheit oder Ordnung
1. Ausnahmen von den Vorschriften des§ 10 Satz 1 und des§ 12 zulassen,
2. anordnen, daß die Feuerbestattung auch ohne die besonderen Vora

zungen des§ 20 stattfinden darf.
(3) Die Geltungsdauer einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 ist zu b

sten; die Frist darf drei Monate nicht überschreiten.
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§ 26

Verwaltungsvorschriften

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschri
erläßt das zuständige Mitglied des Senats im Einvernehmen mit dem Sen
für Inneres.

§ 27*

Änderung des Gesetzes über die Friedhöfe Berlins

§ 28*

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme der§§ 25 und 26neun Monate nach der
Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft; die§§ 25
und 26 treten am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2)

§ 27: Änderungsvorschrift
§ 28 Abs. 2: Aufhebungsvorschrift
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